
Die wichtigsten Änderungen der landesweit 
geltenden Coronavirus-Schutzverordnung 

 Testempfehlungen für private Treffen auch für Geimpfte und Genesene: 
Verschärfung der Maskenpflicht: einheitliche Maskenpflicht auch an den 
Sitzplätzen in Schulen, Hochschulen, sonstigen Bildungseinrichtungen, 
Übernachtungsbetrieben, bei Veranstaltungen, in Kinos, Theatern sowie in 
entsprechenden Arbeitsplatzsituationen etc.; in der Gastronomie kann die 
Maske weiterhin an Sitzplätzen abgenommen werden 

 Anordnung von FFP2-Masken (oder vergleichbar) für Kunden körpernaher 
Dienstleistungen 

 Positiv getestete asymptomatische geimpfte und genesene Personen können 
sich künftig nach 5 Tagen Isolation mit PCR-Test freitesten (entsprechend 
RKI-Empfehlung) 

 Flächendeckende 3G-Regel an Hochschulen, Akademien und 
außerschulischen Bildungseinrichtungen 

 Verschärfung der Regelung für Veranstaltungen (über 25 Personen) und 
Kulturbetrieb: 
o in geschlossenen Räumen künftig 2G (bisher 3G+PCR) nur mit 
Abstand und Maske 
o bei Großveranstaltungen in Innenräumen künftig 
Genehmigungsvorbehalt ab 1.000 Teilnehmer (statt bisher ab 5.000) 
o bei Volksfesten und anderen Veranstaltungen mit hoher Fluktuation 
künftig Stichprobenüberprüfungen bezüglich der Einhaltung der 
geltenden Regelungen 

 2G in den Innenräumen (mit Maske und Abstand) von 
Freizeiteinrichtungen, Sportstätten, Kulturstätten, Gaststätten, 
Spielbanken und Spielhallen (bisher 3G+) sowie bei körpernahen 
Dienstleistungen (soweit nicht medizinisch notwendig oder 
Grundversorgung, wie z.B. Frisöre) 

 2G in Übernachtungsbetrieben 
o Ausnahme für beruflich bedingte Übernachtungen: 3G mit täglichen Tests 
o 2G für die Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen (Speisesäle, 
Schwimmbäder pp.) 

 2G plus Test in Innenräumen von Diskotheken sowie in Prostitutionsstätten: 
Eintritt nur für geimpfte oder genese Personen plus tagesaktuellem Schnelltest 
o 2G für die Außenbereiche von Diskotheken 

 2G+ - Optionsmodell (beispielsweise für die Gastronomie) in geschlossenen 
Räumen ohne Maske und Abstand: Eintritt nur für geimpfte oder genesene 
Personen plus tagesaktuellem Schnelltest, dann kann auf Abstand und Maske 
verzichtet werden 
o keine Anwendung für die Grundversorgung 

 


